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hat die 6. Kammer des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein auf die mündliche 

Verhandlung vom 15.05.2013 durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsge-

richt … als Vorsitzenden und d. ehrenamtlichen Richter … als Beisitzer und d. eh-

renamtliche Richterin  …  als Beisitzerin 

 

 

für Recht erkannt: 

 

 

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Arbeitsgerichts 
Flensburg vom 25.10.2012 – 3 Ca 192/12 – wird als unzulässig 
verworfen, soweit sie auf Feststellung gerichtet ist, dass die Be-
klagte verpflichtet ist, bezüglich der zusätzlichen Leistungen nach 
§ 6 Abs. 1 TV UmBw die nachfolgenden Zuschläge, nämlich 
Sonntagszuschläge, Überstundenzuschläge, Festtagszuschläge, 
Wochenfeiertagszuschläge sowie Nachtzuschläge zu berücksich-
tigen sowie auf Feststellung, dass die durch die Beklagte gewähr-
te und zu gewährende persönliche Zulage nach § 6 TV UmBw 
keinen Kürzungen unterliegt. 
 
Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen. 
 
Der Kläger hat die Kosten der Berufung zu tragen. 
 
Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Revision nicht gegeben; im Übrigen wird 

auf § 72 a ArbGG verwiesen. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Tatbestand 

 

Die Parteien streiten über Ansprüche des Klägers auf Zahlung einer Wechselschicht-

zulage, über die Berechnung und Kürzung der persönlichen Zulage nach § 6 des Ta-

rifvertrages über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der 

Umgestaltung der Bundeswehr (TV UmBw) sowie über die Vergütung geleisteter 

Rufbereitschaft.  

 

Der am … geborene Kläger ist bei der Wehrbereichsverwaltung Nord der Beklagten 

seit dem 01.05.1985 zunächst als Diensthundeführer und nunmehr als Fachschicht-

leiter in der Zivilwache S... beschäftigt. Er hat mit der Beklagten einen Altersteilzeit-

vertrag geschlossen und befand sich bis zum 31.03.2013 in der aktiven Phase der 

Altersteilzeit. Bei dem Wachdienst handelt es sich um eine Tätigkeit in Wechsel-

schicht, bei welcher mindestens zu einem Drittel Bereitschaftsdienst anfällt. Auf das 

Arbeitsverhältnis des Klägers findet der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD-AT) sowie der TV UmBw Anwendung. Die Beklagte zahlt dem Kläger keine 

Wechselschichtzulage nach § 8 TVöD-AT. Sie beruft sich insoweit auf § 46 Nr. 4 

Abs. 3 TVöD-AT. Zur Wechselschichtzulage enthält der allgemeine Teil des TVöD 

folgende Regelung: 

 

„§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 

… 

 

(5) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-

schichtzulage von 105,00 EUR monatlich. Beschäftigte, die nicht ständig Wech-

selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 EUR pro 

Stunde. 

 

….“ 

 

Im TVöD – besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – findet sich folgende ergänzende Re-

gelung: 
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„§ 46 Sonderregelungen für Beschäftigte im Bereich des Bundesministeriums 

der Verteidigung 

 

…. 

 

Nr. 4: Zu §§ 7, 8 – Sonderformen der Arbeit und Ausgleich für Sonderformen der Ar-

beit – 

 

… 

 

(3) Die Arbeitszeitdauer des Feuerwehrpersonals und des Wachpersonals beträgt, 

wenn in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst vorliegt, 24 Stunden je Schicht, 

sofern der Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Gewährung gleichwertiger 

Ausgleichsruhezeiten in unmittelbarem Anschluss an die verlängerten Arbeitszei-

ten gewährleistet wird. Aus dienstlichen Gründen kann ein kürzerer Schichtturnus 

festgelegt werden. Durch entsprechende Schichteinteilung soll sichergestellt 

werden, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bis zum Ende des Aus-

gleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 im Durchschnitt nicht überschritten wird. Zeit-

zuschläge nach § 8 Abs. 1 S. 1 Buchst. b, c, d, e, werden zu 50 v.H. gezahlt, 

Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1 S. 1 Buchst. f, sowie Zulagen nach Abs. 5 und 

Abs. 6 werden nicht gezahlt. Die über 168 Stunden hinausgehende Zeit wird bei 

der Bemessung des Entgelts mit 50 v.H. als Arbeitszeit gewertet und mit dem 

Überstundenentgelt vergütet. 

 

…“ 

 

Die Beklagte führte zur Umsetzung der Vorgaben der Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG 

zum 01.12.2010 das 12-Stunden-Schichtmodell für die Wachleute ein. Dadurch ver-

ringerten sich die bisherigen Arbeitszeiten von weit über 48 Stunden in der Woche. 

Seit Einführung des neuen Schichtmodells wird der Kläger nur noch mit einer wö-

chentlichen Arbeitszeit von 48 Stunden eingesetzt.  
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Um die durch diese Arbeitszeitreduzierung entstandenen Einkommensverluste teil-

weise zu kompensieren, sind durch Erlass des Bundesministeriums der Verteidigung 

vom 16.09.2010 auch für diese Fälle die §§ 6 und 7 TV UmBw für anwendbar erklärt 

worden. Die Vorschriften lauten wie folgt: 

 

„§ 6 Einkommenssicherung 

 

(1) Verringert sich bei Beschäftigten auf Grund einer Maßnahme im Sinne des § 1 
Abs. 1 bei demselben Arbeitgeber das Entgelt, wird eine persönliche Zulage in 
Höhe der Differenz zwischen ihrem Entgelt und dem Entgelt gewährt, das ihnen 
in ihrer bisherigen Tätigkeit zuletzt zugestanden hat. Als Entgelt aus der bisheri-
gen Tätigkeit wird berücksichtigt: 

 

a) das Tabellenentgelt (§ 15 TVöD), 
 

b) in Monatsbeträgen festgelegte Zulagen, die in den letzten drei Jahren der bis-
herigen Tätigkeit ohne schädliche Unterbrechung bezogen wurden und 

 
c) der monatliche Durchschnitt der Erschwerniszuschläge nach § 19 TVöD ein-

schließlich entsprechender Sonderregelungen (§ 46 Nr. 4 Abs. 5 TVöD-BT-V 
(Bund)) der letzten zwölf Monate, sofern in den letzten fünf Jahren mindestens 
in 48 Kalendermonaten solche Zuschläge gezahlt wurden. 
 

(2) (aufgehoben) 
 

(3) Die persönliche Zulage nimmt an allgemeinen Entgelterhöhungen teil. Ungeach-
tet von Satz 1 verringert sie sich nach Ablauf der sich aus § 34 Abs. 1 TVöD oh-
ne Berücksichtigung des § 34 Abs. 2 TVöD ergebenden Kündigungsfrist bei jeder 
allgemeinen Entgelterhöhung bei Beschäftigten, die 

 
a) eine Beschäftigungszeit von 15 Jahren zurückgelegt und noch nicht das 55. 

Lebensjahr vollendet haben, um ein Drittel, 
b) noch keine Beschäftigungszeit von 15 Jahren zurückgelegt haben, um zwei 

Drittel 
 

des Erhöhungsbetrages. Die Kündigungsfrist nach Satz 2 beginnt mit dem Tag 

der Aufnahme der neuen Tätigkeit. Die Verringerung unterbleibt in den Fällen, in 

denen die/der Beschäftigte 

 

a) das 55. Lebensjahr vollendet und eine Beschäftigungszeit von 15 Jahren zu-
rückgelegt hat, 

b) eine Beschäftigungszeit von 25 Jahren zurückgelegt hat oder 
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c) zum Zeitpunkt der Maßnahme nach § 1 Abs. 1 bereits auf Grund einer frühe-
ren Personalmaßnahme nach diesem Tarifvertrag, nach dem Tarifvertrag über 
einen sozialverträglichen Personalabbau im Bereich des Bundesministers der 
Verteidigung oder einem der Tarifverträge über den Rationalisierungsschutz 
vom 9. Januar 1987 eine Vergütungs-Lohn- und Entgeltsicherung erhalten 
hat. 

 

Ungeachtet der Sätze 1 bis 4 verringert sich die persönliche Zulage um die 

Summe der Entgeltsteigerungen aus Höhergruppierungen nach § 17 Abs. 4 

TVöD, aus Maßnahmen nach §§ 8 und 9 TVÜ-Bund, aus persönlichen Zulagen 

nach § 14 TVöD, § 10 und § 18 TVÜ-Bund. Entgelt im Sinne des Absatzes 1 

Satz 2 Buchst. b und c aus der neuen Tätigkeit wird jeweils in dem Monat, in dem 

es gezahlt wird, auf die persönliche Zulage angerechnet. 

 

(4) Wird mit Beschäftigten auf deren Antrag nach Aufnahme der neuen Tätigkeit eine 
Teilzeitbeschäftigung vereinbart, verringert sich die persönliche Zulage entspre-
chend. 

 

(5) …. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn Beschäftigte ihre Zustimmung zu einer 

Qualifizierungsmaßnahme entgegen ihrer Verpflichtung nach § 4 verweigern 
oder diese aus einem von ihnen zu vertretenden Grund abbrechen. Die persönli-
che Zulage entfällt, wenn die/der Beschäftigte die Übernahme einer höherwerti-
gen Tätigkeit ohne triftige Gründe ablehnt. Die persönliche Zulage entfällt ferner, 
wenn die/der Beschäftigte die Voraussetzungen nach dem SGB VI für den Bezug 
einer ungekürzten Vollrente wegen Alters oder einer entsprechenden Leistung 
einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 
SGB VI oder der Zusatzversorgung erfüllt. 

 
§ 7 Ergänzung der Einkommenssicherung 
 
A. Beschäftigte im Feuerwehr- oder Wachdienst oder als Besatzungsmitglied von 

Binnen- und Seefahrzeugen und von schwimmenden Geräten 
 

(1) Beschäftigte, die bis zu dem Tag vor Aufnahme der neuen Tätigkeit (§ 3) min-
destens ein Jahr ununterbrochen im Feuerwehr- oder Wachdienst oder als 
Besatzungsmitglied von Binnen- und Seefahrzeugen oder von schwimmenden 
Geräten beschäftigt und Entgelt nach 
 
- § 46 TVöD-BT-V (Bund), 

 
…. 
 



 

 

7 

erhalten haben, deren Arbeitszeit durch den Wechsel der Beschäftigung we-
sentlich vermindert wird, erhalten – ggf. neben der Einkommenssicherung 
nach § 6 – eine Zulage in Höhe des auf die weggefallene, über die regelmäßi-
ge Arbeitszeit i.S.d. § 6 Abs. 1 TVöD hinausgegangene Arbeitszeit, entfallen-
de anteilige Tabellenentgelt i.S.d. Protokollerklärung zu § 8 Abs. 1 S. 1 TVöD. 
 
…. 
 

(4) Auf die Zulage werden Einkommensverbesserungen infolge Aufsteigens in ei-
ne höhere Stufe, infolge Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 TVöD und §§ 8 
und 9 TVÜ-Bund oder infolge des Bezugs einer Zulage nach § 14 TVöD und 
§§ 10 und 18 TVÜ-Bund sowie das in demselben Kalendermonat gezahlte 
Entgelt für Überstunden – abzüglich des Zeitzuschlages nach § 8 Abs. 1 S. 2 
Buchst. a TVöD -, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sowie der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts, der sich aus einer nach der 
Aufnahme der neuen Tätigkeit eingetretenen Verlängerung der Arbeitszeit 
nach den in Abs. 1 genannten Vorschriften ergibt, angerechnet.  

 
….“ 

 

Bis zum 30.11.2010 leistete der Kläger durchschnittlich 65 Wochenstunden. Durch 

den Einsatz mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 48 Stunden ab 01.12.2010  er-

leidet der Kläger Einkommenseinbußen, welche durch die Zahlung einer Zulage nach 

§ 7 TV UmBw teilweise kompensiert werden.  

Eine Entgeltsicherung nach § 6 TV UmBw erhält der Kläger nicht. Auf die Bezügeab-

rechnungen für die Monate Juli 2011 bis Januar 2012 und März 2012 (Bl. 24 – 31 d. 

A.) wird Bezug genommen.  

In den Monaten Juli 2011 bis März 2012 leistete der Kläger Rufbereitschaft. Die Be-

klagte vergütete nur die Zeiten der tatsächlichen Inanspruchnahme. Die Rufbereit-

schaftspauschale rechnete die Beklagte auf die Einkommenssicherung aus § 7 TV 

UmBw an. 

 

Der Kläger hat gemeint, er habe Anspruch auf Zahlung einer Wechselschichtzulage 

für die Zeit von Dezember 2010 bis Januar 2012. Er habe ständig Wechselschichtar-

beit geleistet. Der Umstand, dass in den Schichten auch Zeiten des Bereitschafts-

dienstes gelegen hätten, schließe den Anspruch nicht aus. Der innerhalb der ver-

schiedenen Schichten zu leistende Bereitschaftsdienst beeinträchtige den Lebens-

rhythmus des Beschäftigten ebenso wie Vollarbeit. Denn er müsse sich an einem von 

dem Arbeitgeber bestimmten Ort aufhalten und stets einsatzbereit sein.  
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Bereitschaftsdienst sei unter Berücksichtigung der Arbeitszeitrichtlinie als Arbeitsleis-

tung im Sinne des § 7 TVöD zu bewerten. Eine unterschiedliche Vergütung von Ar-

beitszeit und Bereitschaftsdienstzeiten sei nicht gerechtfertigt. Auch könne § 46 Nr. 4 

Abs. 3 S. 5 TVöD-BT-V den Anspruch nicht ausschließen. Die Vorschrift sei nicht 

(mehr) einschlägig, da der Wachdienst von 24-Stunden-Schichten auf 12-Stunden-

Schichten umgestellt worden sei. Der Anspruch auf Zahlung einer Wechselschichtzu-

lage ergebe sich schließlich aus dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-

satz. Denn die Beklagte zahle dem Küchenpersonal eine Wechselschichtzulage, 

nicht aber dem Wachpersonal. 

 

Die Einkommenssicherung nach § 6 TV UmBw sei unter Berücksichtigung der für 

Arbeit an Sonn- und Feiertagen, Überstunden und Nachtarbeit gezahlten Zuschläge 

zu berechnen und ungekürzt auszuzahlen. Die Zuschläge seien zu berücksichtigen, 

um den Zweck des TV UmBw, Umstrukturierungsmaßnahmen sozial ausgewogen 

auszugestalten, zu erreichen. Etwaige Kürzungen der persönlichen Zulage nach § 6 

Abs. 3 TV UmBw dürften sich aus dem gleichen Grund nur auf den Erhöhungsbetrag 

der persönlichen Zulage und nicht auf den gesamten Mehrbetrag der allgemeinen 

Entgelterhöhung beziehen. Die Beklagte habe schließlich die in den Monaten Juli 

2011 bis März 2012 geleistete Rufbereitschaft zu Unrecht nicht vergütet, sondern – 

insoweit unstreitig - jeweils Abzüge in Höhe der zunächst abgerechneten Beträge 

vorgenommen. 

 

Der Kläger hat beantragt: 

 

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger für die Monate Dezember 

2010, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, 

Oktober, November und Dezember 2011 und Januar 2012 eine Wech-

selschichtzulage von jeweils monatlich 105,00 EUR zu zahlen, mithin in-

sgesamt 1.470,00 EUR nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz der 

Europäischen Zentralbank seit Rechtshängigkeit des bezifferten Zah-

lungsantrages, 
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2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, bezüglich der zusätzli-

chen Leistungen nach § 6 Abs. 1 TV UmBw die nachfolgenden Zuschlä-

ge, nämlich 

 -  Sonntagszuschläge 

 -  Überstundenzuschläge 

 -  Festtagszuschläge 

 -  Wochenfeiertagszuschläge sowie  

 -  Nachtzuschläge 

 berücksichtigt werden müssen, 

 

3. festzustellen, dass die durch die Beklagte gewährte und zu gewährende 

persönliche Zulage nach § 6 TV UmBw keinen Kürzungen unterliegt,

     

4. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger für die geleisteten Rufbereit-

schaften 669,58 EUR nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz der Eu-

ropäischen Zentralbank ab Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

 

Die Beklagte hat beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, dass der Kläger keine Wechselschichtzulage 

verlangen könne. Der Anspruch werde durch § 46 Nr. 4 Abs. 3 S. 5 TVöD-BT-V aus-

geschlossen. Diese Regelung gehe als Sonderregelung § 8 Abs. 5 TVöD-AT vor. 

Das Küchenpersonal arbeite anders als das Wachpersonal durchgehend. Zu seiner 

Arbeitszeit gehörten nicht in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienste. Deshalb sei 

die unterschiedliche Behandlung der Beschäftigtengruppen durch die Tarifvertrags-

parteien gerechtfertigt. Für den Antrag zu 3. fehle das erforderliche Feststellungs-

interesse. Soweit dem Kläger eine Sicherung nach § 6 TV UmBw gewährt werde, 

erfolge aufgrund seines Lebensalters und der Beschäftigungszeit keine Anrechnung. 

§ 6 TV UmBw sichere zwar bestimmte Zulagen, aber nicht alle. Gesichert würden 

monatlich gezahlte (ständige) Zulagen und Erschwerniszulagen. Nicht erfasst seien 

Nacht-, Feiertags- und ähnliche Zuschläge.  
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Die Rufbereitschaftspauschale nach § 7 Abs. 4 TVöD werde gemäß § 7 Abs. 4 S. 1 

TV UmBw auf die Einkommenssicherung aus § 7 TV UmBw angerechnet. Soweit 

erlaubtermaßen mehr vergütete Arbeitszeit im weiteren Sinne – hierzu zähle die Ruf-

bereitschaft – erbracht werde, bestehe in dieser Höhe kein Grund für eine Sicherung.  

 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Der Kläger habe keinen Anspruch auf 

Zahlung einer Wechselschichtzulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1 TVöD-AT. Der Anspruch 

sei für das Wachpersonal nach § 46 Nr. 4 Abs. 3 S. 5 TVöD-BT-V wirksam ausge-

schlossen. Diese Vorschrift gehe § 8 Abs. 5 Satz 1 TVöD-AT vor und verstoße nicht 

gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Da dem Kläger unstreitig keine Entgeltsi-

cherung nach § 6 TV UmBw gezahlt werde und auch weder vorgetragen noch ersich-

tlich sei, dass die Voraussetzungen für die Zahlung einer Entgeltsicherung nach § 6 

TV UmBw in der Person des Klägers vorliegen, fehle es für die Anträge zu 2. und 3. 

an dem erforderlichen Feststellungsinteresse. Die Beklagte habe die auf die Rufbe-

reitschaft in den Monaten Juli 2011 bis März 2012 entfallende Pauschale auf die Ein-

kommenssicherung nach § 7 TV UmBw anrechnen dürfen. Die Anrechnung von Ein-

kommensverbesserungen infolge von Rufbereitschaft folge aus § 7 A Abs. 4 TV 

UmBw und sei zwingend. 

 

Gegen das ihm am 19.11.2012 zugestellte Urteil des Arbeitsgerichts hat der Kläger 

am 23.11.2012 Berufung eingelegt und diese nach Verlängerung der Berufungsbe-

gründungsfrist bis zum 19.02.2013 am 19.02.2013 begründet.  

 

Der Kläger meint, der Anspruch auf Wechselschichtzulage sei nicht durch § 46 Nr. 4 

Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V ausgeschlossen. Die Regelung beziehe sich nur auf das 

Feuerwehr- und Wachpersonal, das Bereitschaftsdienst leistet und grundsätzlich in 

einem 24-Stunden-Schichtturnus arbeitet. Werde – wie hier – im 12-Stunden-

Schichtrythmus gearbeitet, gelte die Vorschrift nicht. Zudem könne sich der Kläger 

auf § 8 Abs. 5 Satz 1 TVöD-AT als die gegenüber § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-

V günstigere Bestimmung berufen. Mit der Ausschlussregelung für das Wach- und 

Feuerwehrpersonal hätten die Tarifvertragsparteien den Gleichbehandlungs-

grundsatz verletzt. Bereitschaftsdienst sei Arbeitszeit und müsse im Rahmen von 

Wechselschicht auch so vergütet werden.  
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Das Arbeitsgericht habe verkannt, dass im Rahmen der Einkommenssicherung nach 

§ 6 TV UmBw auch die Zeitzuschläge zu berücksichtigen seien. Dafür spreche be-

reits der Wortlaut der Vorschrift. Die Sonntags-, Überstunden-, Feiertags- und Nacht-

zuschläge seien Teil des Verdienstes des Klägers gewesen und gehörten deshalb zu 

dem zu sichernden Besitzstand. Der Kläger habe Anspruch auf eine ungekürzte Zu-

lage nach § 6 TV UmBw.  

 

Die dem Kläger für Rufbereitschaft zustehende Pauschale nach § 8 Abs. 3 TVöD-AT 

dürfe nicht auf die Einkommenssicherung nach § 7 TV UmBw angerechnet werden. 

Eine Anrechnung komme nur in Betracht bei einem Wechsel der Beschäftigung oder 

bei automatischen Einkommensverbesserungen. Ausgeschlossen sei sie, wenn den 

Zuschlägen eine konkrete Arbeitsleistung gegenüber stehe.  

 

Der Kläger beantragt, 

das Urteil des Arbeitsgerichts Flensburg vom 25.10.2012, Aktenzeichen 

3 Ca 192/12, abzuändern und  

 

1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger für die Monate Dezember 

2010, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, 

Oktober, November und Dezember 2011 und Januar 2012 eine Wech-

selschichtzulage von jeweils monatlich 105,00 EUR zu zahlen, mithin 

insgesamt 1.470,00 EUR nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz der 

Europäischen Zentralbank seit Rechtshängigkeit des bezifferten Zah-

lungsantrages, 

 

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, bezüglich der zusätz-

lichen Leistungen nach § 6 Abs. 1 TV UmBw die nachfolgenden Zu-

schläge, nämlich 

  -  Sonntagszuschläge 

  -  Überstundenzuschläge 

  -  Festtagszuschläge 

  -  Wochenfeiertagszuschläge sowie  
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  -  Nachtzuschläge 

  berücksichtigt werden müssen, 

3. festzustellen, dass die durch die Beklagte gewährte und zu gewähren-

de persönliche Zulage nach § 6 TV UmBw keinen Kürzungen unterliegt,

     

4. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger für die geleisteten Rufbe-

reitschaften 669,58 EUR nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz der 

Europäischen Zentralbank ab Rechtshängigkeit zu bezahlen. 

 

Die Beklagte beantragt,  

  die Berufung zurückzuweisen. 

 

Die Beklagte hält die Berufung hinsichtlich des Klagantrags zu 3) für unzulässig, 

denn mit den Ausführungen des Arbeitsgerichts zur Kürzung der persönlichen Zulage 

setzte sich die Berufung nicht auseinander. Jedenfalls fehle es für diesen Antrag am 

erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis, da der Kläger unstreitig keine Zulage nach § 6 

TV UmBw erhält. 

 

Der Anspruch auf die mit dem Antrag zu 1) begehrte Wechselschichtzulage sei durch 

§ 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V ausgeschlossen. Der Kläger sei Beschäftigter 

im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung und gehöre zu dem in § 46 Nr. 

4 Abs. 3 Satz 1 TVöD-BT-V angesprochenen Wachpersonal. Die Ausschlussrege-

lung in Satz 5 des Abs. 3 gelte unabhängig davon, ob in 24-Stunden-Schichten oder 

in kürzeren Schichten gearbeitet werde. Das folge aus Wortlaut und Systematik der 

Vorschrift. Ihr Sinn und Zweck gebiete keine Beschränkung des Anwendungsbe-

reichs. Die Kollision zwischen unterschiedlichen Tarifbestimmungen – hier § 8 Abs. 5 

TVöD-AT und § 46 Nr. 4 Abs. 3 TVöD-BT-V richte sich nach dem Spezialitätsgrund-

satz und nicht nach dem Günstigkeitsprinzip. Der Kläger könne sich nicht mit Erfolg 

auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen. Zwischen dem Wach- und Feuer-

wehrpersonal einerseits und dem sonstigen im Bereich des Bundesministeriums der 

Verteidigung beschäftigten Personal bestünden hinsichtlich des zu leistenden Bereit-

schaftsdienstes sehr wohl Unterschiede. Auch müsse Bereitschaftsdienst nicht wie 

Vollarbeit vergütet werden.  
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Für den als Antrag zu 2) verfolgten Feststellungsantrag fehle das erforderliche Fest-

stellungsinteresse. Der Kläger erhalte keine Zulage nach § 6 TV UmBw, so dass er 

keine Feststellung zur Berücksichtigung von Zeitzuschlägen bei der Bemessung der 

Zulage verlangen könne. Unabhängig davon definiere § 6 Abs. 1 TV UmBw detailliert 

die berücksichtigungsfähigen Vergütungsbestandteile. Die vom Kläger im Antrag zu 

2) aufgeführten Zeitzuschläge fielen nicht darunter. Es komme gerade nicht auf die 

gesamte Vergütung der bisherigen Tätigkeit an. § 6 TV UmBw sehe keine „unbeg-

renzte“ Besitzstandssicherung vor. Schließlich sei die mit dem Antrag zu 4) begehrte 

Rufbereitschaftsvergütung gemäß § 7 A Abs. 4 TV UmBw zu Recht angerechnet 

worden. Für die vom Kläger angeführte einschränkende Anwendung gebe die Vor-

schrift nichts her. Vielmehr werde durch die Anrechnung eine „Übersicherung“ ver-

hindert.  

 

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien in der Berufung wird auf die gewechselten 

Schriftsätze verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Flensburg vom 

25.10.2012 ist nur teilweise zulässig. Das Rechtsmittel ist zwar dem Beschwerdewert 

nach statthaft und form- sowie fristgerecht eingelegt worden, §§ 64 Abs. 2 lit b; 66 

Abs. 1 ArbGG; § 519 ZPO. Soweit der Kläger mit seiner Berufung die Anträge zu 2) 

und 3) weiter verfolgt, ist seine Berufung jedoch unzulässig, weil nicht ordnungsge-

mäß im Sinne des § 520 ZPO begründet (A.). Im Übrigen ist seine Berufung zulässig, 

jedoch unbegründet (B.). 

 

A. Die Berufung des Klägers ist hinsichtlich der Anträge zu 2) und 3) bereits unzuläs-

sig und daher gem. § 522 Abs. 1 ZPO zu verwerfen. Denn der Kläger hat sein 

Rechtsmittel insoweit innerhalb der Berufungsbegründungsfrist nicht hinreichend be-

gründet. 
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I. Die Berufungsbegründung verlangt vom Berufungsführer eine Auseinandersetzung 

mit den Urteilsgründen des Arbeitsgerichts.  

Nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1 ArbGG, 520 Abs. 3 ZPO muss die Berufungsbegründung 

die Umstände bezeichnen, aus denen sich die Rechtsverletzung und deren Erheb-

lichkeit für die angefochtene Entscheidung ergibt (§ 520 Abs. 3 Nr. 2 ZPO), und/oder 

die konkreten Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der 

Tatsachenfeststellung im angefochtenen Urteil begründen und deshalb eine erneute 

Feststellung gebieten (§ 520 Abs. 3 Nr. 3 ZPO) und/oder neue Angriffs- und Verteidi-

gungsmittel bezeichnen, soweit sie zulässig sind (§ 520 Abs. 3 Nr. 4 ZPO i.V.m. § 67 

Abs. 2 und 3 ArbGG). 

Zweck des gesetzlichen Begründungszwangs ist es formale, bloß formelhafte, nicht 

auf den konkreten Streitfall bezogene Begründungen auszuschließen, um dadurch 

auf die Zusammenfassung und Beschränkung des Streitstoffs sowie die Beschleuni-

gung des Verfahrens im zweiten Rechtszug hinzuwirken. § 520 Abs. 3 ZPO soll ge-

währleisten, dass der Rechtsstreit für die Berufungsinstanz ausreichend vorbereitet 

werden kann. Die Berufungsbegründung muss deshalb auf den zur Entscheidung 

stehenden Fall zugeschnitten sein. Sie muss klar und konkret erkennen lassen, in 

welchen Punkten tatsächlicher oder rechtlicher Art sowie aus welchen Gründen der 

Berufungskläger das erstinstanzliche Urteil für unrichtig hält. Dazu bedarf es zwar 

keiner schlüssigen, rechtlich zutreffenden oder vertretbaren Begründung. Die Be-

gründung muss sich aber mit den rechtlichen und tatsächlichen Argumenten des an-

gefochtenen Urteils befassen. Es reicht nicht aus, die tatsächliche oder rechtliche 

Würdigung durch den Erstrichter mit formelhaften Wendungen zu rügen (vgl. BAG 

18.05.2011 – 4 AZR 552/09 – m.w.N). 

Betrifft das angefochtene Urteil – wie hier - mehrere verschiedene Ansprüche, muss 

eine hiergegen im Ganzen gerichtete Berufung grundsätzlich auf jeden Streitgegens-

tand eingehen. Andernfalls ist sie nur hinsichtlich der Streitgegenstände zulässig, auf 

die sie sich bezogen hat, sofern nicht das Bestehen der übrigen Streitgegenstände 

auf diesen beruht (vgl. BAG 02.04.1987 – 2 AZR 418/86 -). 
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II. Diesen Anforderungen genügt die Berufungsbegründung des Klägers nicht in Be-

zug auf alle Streitgegenstände, obwohl die Berufung in zulässiger Weise unbe-

schränkt eingelegt worden ist.  

 

Das Arbeitsgericht hat das Feststellungsinteresse für die Anträge zu 2) und 3) ver-

neint, da weder vorgetragen noch ersichtlich sei, dass der Kläger eine Einkunftssi-

cherung nach § 6 TV UmBw erhält oder zu beanspruchen hätte. Aus den vorgelegten 

Bezügeabrechnungen gehe vielmehr hervor, dass der Kläger eine solche Einkom-

menssicherung nicht erhalte. Die Parteien hätten dies im Kammertermin zudem uns-

treitig gestellt. Erhalte der Kläger aber keine Einkommenssicherung nach § 6 TV 

UmBw und könne er eine solche auch nicht beanspruchen, fehle es an einem rechtli-

chen Interesse daran, die Berechnung dieser Leistung kläglich überprüfen zu lassen.  

 

Mit dieser Argumentation hat sich der Kläger im Rahmen seiner Berufungsbegrün-

dung gar nicht auseinandergesetzt. Sein Vortrag entspricht im Wesentlichen dem 

Vorbringen in Parallelverfahren, in denen die jeweiligen Kläger jedoch unstreitig per-

sönliche Zulagen nach § 6 TV UmBw erhalten haben bzw. erhalten. Zu der abwei-

chenden Begründung des Arbeitsgerichts im Streitfall, für die Anträge zu 2) und 3) 

fehle das Feststellungsinteresse, fehlt es dagegen an nachvollziehbarer Argumenta-

tion. Sie wird nicht durch die formelhafte Behauptung ersetzt, der Kläger habe Ans-

pruch auf eine persönliche Zulage nach § 6 TV UmBw, die keiner Kürzung unterliege.  

 

B. Soweit die Berufung im Übrigen zulässig ist, hat sie in der Sache keinen Erfolg. 

Die Angriffe der Berufung rechtfertigen keine Abänderung der erstinstanzlichen Ent-

scheidung.  

 

I. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zahlung der Wechselschichtzulage gemäß § 8 

Abs. 5 TVöD-AT. Das Arbeitsgericht hat überzeugend begründet, dass der Anspruch 

nach § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V ausgeschlossen ist.  

 

1. Die Arbeitszeitdauer des Wachpersonals beträgt gemäß § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 1 

TVöD-BT-V, der unstreitig auf das Arbeitsverhältnis der Parteien Anwendung findet, 

24 Stunden je Schicht, wenn in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst vorliegt.  
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Die Wechselschichtzulage ist dann gemäß § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V aus-

geschlossen, wonach nämlich Zulagen nach § 8 Abs. 5 und 6 TVöD-AT nicht gezahlt 

werden.  

 

2. Entgegen der Ansicht des Klägers findet § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V auch 

bei einer 12-Stunden-Schicht Anwendung. Das hat die 4. Kammer des Landesar-

beitsgerichts Schleswig-Holstein mit Urteil vom 13.12.2012 (4 Sa 176/12) überzeu-

gend begründet. Der in § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V geregelte Ausschluss 

verschiedener Vergütungsbestandteile gilt nicht nur bei einer 24-stündigen Schicht 

gemäß § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 1 TVöD-BT-V. Wortlaut und Systematik des Absatzes 

3 des § 46 Nr. 4 TVöD-BT-V knüpfen an keinen bestimmten Schichtturnus an. Denn 

im zweiten Satz dieses Absatzes ist davon die Rede, dass aus dienstlichen Gründen 

auch ein kürzerer Schichtturnus festgelegt werden kann. Es fehlt jeder Anhaltspunkt 

dafür, dass sich die Regelung in § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V nicht auf alle in 

diesem Absatz skizzierten Schichteinteilungen bezieht. Die tarifliche Vorschrift ist 

eindeutig und bedarf keiner Auslegung.  

 

Danach ist allein entscheidend, ob in dem verkürzten Schichtturnus (weiterhin) im 

erheblichen Umfang Bereitschaftsdienst liegt. Denn auch dann trägt der Wille der 

Tarifvertragsparteien, wegen der geringeren Belastung eines solchen Schichtdiens-

tes die Wechselschichtzulage wegfallen zu lassen. Fällt in einem kürzeren Schicht-

turnus in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst an, so gilt nach wie vor, dass die 

Belastung durch einen solchen Dienst wegen des Bereitschaftsdienstes geringer ist 

und folglich nach dem Willen der Tarifvertragsparteien die Wechselschichtzulage 

nicht zu zahlen ist (LAG Schleswig-Holstein 13.12.2012 a.a.O.). In den im streitbe-

fangenem Zeitraum geleisteten 12-Stunden-Schichten lag im erheblichen Umfang 

Bereitschaftsdienst. Unstreitig fielen pro Schicht 4 Stunden Bereitschaftsdienst an. 

Damit ist ein Drittel der Schicht durch Bereitschafsdienst abgedeckt und das notwen-

dige Maß des erheblichen Umfangs erreicht.  
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Das unmittelbar aus dem Tarifwortlaut abzulesende Ergebnis wird durch die Rege-

lung in § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 6 TVöD-BT-V bestätigt. Danach wird die über 168 

Stunden hinausgehende Zeit bei der Bemessung des Entgelts mit 50 Prozent als Ar-

beitszeit gewertet. Die Beklagte weist insoweit zutreffend darauf hin, dass diese Re-

gelung für Wachleute günstiger ist, weil ihr Dienst bis zu 168 Stunden voll vergütet 

wird, obwohl auch in diesen Stunden bereits Bereitschaftsanteile enthalten sein kön-

nen. Erkennbar wollten die Tarifvertragsparteien mit dieser Regelung den Wegfall der 

Zulagen gemäß Satz 5 kompensieren. Dieser Ausgleich kommt auch zum Tragen bei 

der hier streitgegenständlichen 12-Stunden-Schicht. Denn auch bei ihr werden die 

Bereitschaftsanteile, sofern sie von den ersten 168 Stunden erfasst werden, voll ver-

gütet.  

 

3. Der Kläger kann sich nicht darauf berufen, § 46 Nr. 4 Abs. 3 TVöD-BT-V müsse 

hinter die für den Kläger günstigere Regelung des § 8 Abs. 5 TVöD-AT zurücktreten. 

Das Günstigkeitsprinzip ist in § 4 Abs. 3 Fall 2 TVG als Kollisionsregel verankert und 

räumt günstigeren individualrechtlich vereinbarten Arbeitsbedingungen den Vorrang 

vor tariflichen Regelungen ein. Die Bestimmung bezieht sich also auf das Verhältnis 

tarif- und arbeitsvertraglichen Regelungen. Im vorliegenden Fall geht es aber um 

zwei tarifvertragliche Vorschriften. Es kann offen bleiben, ob überhaupt ein Fall der 

Tarifkonkurrenz vorliegt. Jedenfalls sind derartige Kollisionen nach dem Grundsatz 

der Spezialität aufzulösen, keinesfalls nach dem Günstigkeitsprinzip.  

 

4. Das Arbeitsgericht hat überzeugend begründet, dass die Tarifvertragsparteien mit 

der speziellen Regelung des § 46 Nr. 4 Abs. 3 TVöD-BT-V für das Feuerwehr- und 

Wachpersonal die ihnen zustehende Regelungskompetenz nicht überschritten ha-

ben.  

 

Es ist nicht abschließend geklärt, ob die Tarifvertragsparteien auch in Bezug auf den 

allgemeinen Gleichheitssatz des Artikel 3 Abs. 1 GG einer unmittelbaren oder mittel-

baren Grundrechtsbindung unterliegen (offen gelassen von BAG 22.12.2009 – 3 AZR 

895/07 – BAGE 133, 33; BAG 22.04.2010 – 6 AZR 966/08 – BAGE 134, 160).  
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Dieser Frage muss hier nicht weiter nachgegangen werden, denn auch im Fall einer 

nur mittelbaren Grundrechtsbindung wird auf Grund der Schutzpflichtfunktion der 

Grundrechte derselbe Maßstab zugrunde gelegt, wie im Falle einer unmittelbaren 

Bindung (BAG 27.05.2004 – 6 AZR 129/03 – BAGE 111, 8; 25.10.2007 – 6 AZR 

95/07 – BAGE 124, 284). Dabei steht den Tarifvertragsparteien aber ein weiter Ge-

staltungsspielraum zu. Nicht erforderlich ist es, dass sie die zweckmäßigste, vernünf-

tigste, oder gerechteste Lösung wählen. Es ist vielmehr ausreichend, wenn sich für 

die getroffene Regelung ein sachlich vertretbarer Grund ergibt (BAG 22.12.2009, 

a.a.O.; 25.10.2007, a.a.O.).  

 

Mit der Regelung zur Wechselschichtzulage in § 46 Nr. 4 Abs. 3 Satz 5 TVöD-BT-V 

für das Wach- und Feuerwehrpersonal haben die Tarifvertragsparteien in nachvoll-

ziehbarer Weise daran angeknüpft, dass bei diesen Tätigkeiten regelmäßig und in 

erheblichem Umfang Zeiten des Bereitschaftsdienstes anfallen. Das ist etwa bei dem 

vom Kläger angeführten Küchenpersonal nicht der Fall. Der Grad der Beanspru-

chung durch Vollarbeit bzw. Bereitschaftsdienst ist ein sachlicher Umstand, der un-

terschiedliche Regelungen zur Höhe der Vergütung und zur Gewährung bzw. zum 

Ausschluss von Zulagen rechtfertigen kann. Der Kläger übersieht auch, dass Bereit-

schaftsdienst nicht wie Vollarbeit vergütet werden muss (BAG 12.03.2008 – 4 AZR 

616/06 -). Im Übrigen kann auf die sorgfältige und überzeugende Begründung des 

Arbeitsgerichts unter I. 1. C. aa. der Entscheidungsgründe verwiesen werden. Der 

Kläger hat sich hiermit in seiner Berufung nicht weiter auseinandergesetzt.  

 

5. Schließlich kann sich der Kläger zur Begründung seines Anspruchs nicht darauf 

berufen, es hätten dienstliche Gründe für den Übergang vom 24-Stunden zum 12-

Stunden-Schicht-Turnus gefehlt. Die Frage, ob berechtigterweise der Schichtturnus 

geändert worden ist, ist von der Frage zu trennen, ob Zuschläge bei Wechselschicht-

arbeit gezahlt werden. Selbst wenn unterstellt wird, dass es keine dienstlichen Grün-

de für die Umstellung gegeben hat, würde das lediglich bedeuten, dass das Wach-

personal weiterhin 24 Stunden je Schicht leisten müsste. Für diesen Fall ist aber uns-

treitig eine Wechselschichtzulage nicht zu zahlen.  
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Das Fehlen dienstlicher Gründe würde also nur dazu führen, dass die Beklagte an 

der Einführung eines kürzeren Schichtturnus gehindert wäre. Die Verpflichtung, eine 

Wechselschichtzulage zu gewähren, wäre damit nicht verbunden.  

 

 

Unabhängig davon teilt die Berufungskammer die von der 4. Kammer des Landesar-

beitsgerichts im Urteil vom 13.12.2012 (4 Sa 176/12) vertretene Ansicht, dass hier 

sehr wohl dienstliche Gründe vorlagen. Dienstliche Gründe sind solche, die aus der 

Sphäre des Arbeitgebers stammen. Sie können sich, wie im vorliegenden Fall, aus 

einer Umorganisation ergeben. Wenn der Arbeitgeber die betrieblichen Abläufe än-

dert, hier das Schichtsystem, um den Anforderungen des Arbeitszeitrechts zu genü-

gen, so ist dies ein dienstlicher Grund.  

 

II. Der Kläger kann nicht Zahlung der Pauschalen für Rufbereitschaft verlangen. Die 

Beklagte durfte die Rufbereitschaftsvergütung gemäß § 7 A Abs. 4 TV UmBw auf die 

nach § 7 TV UmBw gewährte Einkommenssicherung anrechnen. Für die vom Kläger 

angeführte einschränkende Anwendung gibt die Vorschrift nichts her. Vielmehr heißt 

es ausdrücklich in Absatz 4 von § 7 a TV UmBw, dass auf die Zulage das in dem 

selben Kalendermonat gezahlte Entgelt für Rufbereitschaft angerechnet wird. Aus-

nahmen von diesem Grundsatz finden sich in dieser Vorschrift nicht und auch nicht in 

anderen Vorschriften. Insbesondere wird in keiner Stelle die Anrechnung der Rufbe-

reitschaftsvergütung von einem Wechsel der Beschäftigung oder der automatischen 

Einkommensverbesserung abhängig gemacht. Der Kläger übersieht zudem, dass 

eine Einkommensverbesserung auch dadurch eintritt, dass Zeitzuschläge oder Ver-

gütung für besondere Arten von Diensten (Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft) 

gezahlt werden. Eine Einkommensverbesserung kann also auch die Folge einer tat-

sächlichen Arbeitsleistung sein.  

 

C. Der Kläger hat die Kosten seiner erfolglosen Berufung zu tragen, § 97 ZPO. 

 

Die Revision war nicht zuzulassen. Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass weitere 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vergleichbare Klagen führen. Entscheidend ist allein, 

ob die Sache gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG grundsätzliche Bedeutung hat.  
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Es muss eine klärungsbedürftige Rechtsfrage in Rede stehen, die höchstrichterlich 

noch nicht entschieden ist und deren Beantwortung nicht offenkundig ist. An der Klä-

rungsbedürftigkeit einer Rechtsfrage fehlt es, wenn anzunehmen ist, dass die gesetz-

liche oder tarifliche Regelung völlig eindeutig ist. Davon ist aus den oben dargelegten 

Gründen auszugehen. Die tariflichen Regelungen lassen keinen Raum für ernsthafte 

Zweifel. Es geht nicht um Tarifauslegung, sondern um schlichte Tarifanwendung.  

 

 

 

  gez…    gez….   gez…. 

 


